
 
 

Teilnahmebedingungen 
Shape and Ride Summer Bike Camp 2026 

 
Stand 05.05.26 

 
 
 
1. Anmeldung und Vertragsgrundlage 
 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Online-Anmeldeformular auf der Shape and Ride 
Website. Mit dem Absenden bestätigen die Erziehungsberechtigten verbindlich die Teilnahme 
sowie die vollständige Anerkennung dieser Teilnahmebedingungen. Eine zusätzliche Unterschrift 
ist nicht erforderlich.  
 
Bei der Anmeldung gibt jeder Erziehungsberechtigte die Bankdaten an. Die Anmeldegebühren 
werden am 20.07.26 per SEPA- Lastschrift eingezogen. Eine schriftliche Abmeldung ist bis zum 
20.07.26 möglich. Nach dem 20.07.26 besteht kein Anspruch mehr auf die Rückerstattung der 
Anmeldegebühr im Falle einer Abmeldung bzw. Nicht- Erscheinens zum Summer Bike Camp. In 
begründeten Fällen kann mit einem ärztlichen Attest o.ä. die Anmeldegebühr zurückerstattet 
werden. Aus organisatorischen Gründen wird die Rückerstattung 2 Wochen nach dem Camp per 
Rücküberweisung durchgeführt. Ist das Konto zum Zeitpunkt der Lastschrift nicht gedeckt oder 
die Bankdaten sind falsch übermittelt worden bei der Anmeldung, behält sich der Veranstalter vor, 
die aus der Rücklastschrift entstandenen Zusatzkosten vom Teilnehmer / von den 
erziehungsberechtigten einzufordern. 
  
 
2. Teilnahmevoraussetzungen und Sicherheitsausrüstung 
 
Die Teilnahme setzt voraus, dass das Kind über ein technisch einwandfreies Mountainbike 
verfügt und den körperlichen Anforderungen gewachsen ist. Während aller fahrtechnischen 
Programmpunkte ist das Tragen folgender Schutzausrüstung verpflichtend:  
 

• geeigneter Fahrradhelm 
• Handschuhe mit langen Fingern, keine kurzen Fahrradhandschuhe 
• Knieschoner 
• Fahrradbrille oder Goggle 

 
Darüber hinaus wird das Tragen von Ellenbogenschützern sowie eines Brust- und 
Rückenprotektors ausdrücklich empfohlen, um das Verletzungsrisiko weiter zu reduzieren. 
 
  



3. Gesundheitszustand und Mitwirkungspflichten 
 
Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, alle relevanten gesundheitlichen Angaben 
vollständig und wahrheitsgemäß im Rahmen der Online-Anmeldung zu machen. Dies umfasst 
insbesondere Allergien, Erkrankungen, Unverträglichkeiten und regelmäßige 
Medikamenteneinnahme. 
 
4. Ernährung und Unverträglichkeiten 
 
Ernährungsbedürfnisse sind im Rahmen der Anmeldung anzugeben. Der Veranstalter bemüht 
sich um Berücksichtigung, kann jedoch keine vollständige Umsetzung garantieren. 
 

5. Schwimmfähigkeit 
 
Die Angabe zur Schwimmfähigkeit dient der sicheren Planung einzelner Programmpunkte und ist 
korrekt anzugeben. 
 

6. Zecken, Erste Hilfe und Notfälle 
 
Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass Zecken im Bedarfsfall 
entfernt werden dürfen. Im medizinischen Notfall dürfen Trainer und Betreuer notwendige 
Maßnahmen einleiten. Die Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten ist jeder Zeit 
sicherzustellen. 
 

7. Verhalten und Ausschluss 
 
Die Teilnehmer haben den Anweisungen der Trainer und Betreuer Folge zu leisten. Bei groben 
Verstößen kann ein Ausschluss erfolgen. In diesem Fall sind die Erziehungsberechtigten 
verpflichtet, ihr Kind abzuholen. 
 
8. Haftung 
 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen. Eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine 
Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit betroffen sind. 
 
9. Versicherung 
 
Die Veranstaltung ist über die Vereinsversicherung des Shape and Ride e.V. abgesichert. 
Darüber hinaus wird empfohlen, eine private Unfall- und Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 
10. Datenschutz (DSGVO) 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur 
Durchführung der Veranstaltung sowie gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Gesundheitsdaten 
werden auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO verarbeitet. 
 

  



11. Foto- und Videoaufnahmen 
 
Foto- und Videoaufnahmen erfolgen ausschließlich auf Grundlage einer freiwilligen Einwilligung 
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Im Falle der Einwilligung dürfen Aufnahmen für 
Vereinszwecke verwendet werden. 
 
12. Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der Übrigen unberührt. 

 

 

Viel Spass beim 1. Shape and Summer Bike Camp wünscht Shape and 
Ride e.V. 


